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§ 49 K-BO 1996
 K-BO 1996 - Kärntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.03.2025

(1) Nach Beendigung der Benützung ist der frühere Zustand wiederherzustellen. Schäden, die durch die

Wiederherstellung des früheren Zustandes nicht abgegolten werden können, sind zu ersetzen.

(2) Die Behörde hat auf Antrag die Wiederherstellung zu verfügen und die Höhe einer allfälligen Entschädigung

festzusetzen. Für die Festsetzung der Entschädigung :ndet, wenn in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt ist, das

Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz sinngemäß Anwendung.

(3) Eine Beschwerde gegen die im Verwaltungsweg zuerkannte Entschädigung an das Landesverwaltungsgericht ist

nicht zulässig, doch kann binnen einem Jahr nach Zustellung die Feststellung des Betrages der Entschädigung beim

Landesgericht begehrt werden. Für das Verfahren vor dem Landesgericht :nden die Bestimmungen des Eisenbahn-

Enteignungsentschädigungsgesetzes Anwendung.

In Kraft seit 27.07.2021 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 49 K-BO 1996
	K-BO 1996 - Kärntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996


